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UMSTELLUNG AUF ELEKTRONISCHE 
OHRMARKEN HAT BEGONNEN 

Lukas Kalcher 

Die Umstellung auf die 
elektronischen Ohrmarken 
ruft bei vielen Rinderhalte-
rinnen und Haltern Fragen 
und Unsicherheiten hervor. 
Diese Änderung in der Rin-
derkennzeichnung ist auf die 
Änderung der Verordnung 
der Europäischen Gemein-
schaft 1760/2000 zurückzu-
führen, wo ein Angebot eines 
elektronischen Tiererken-
nungssystems bis 18. Juli 
2019 sicher zu stellen war. 
Österreich hat sich für eine 
verpflichtende Umstellung 

auf elektronische Ohrmarken entschieden, um Synergieeffekte 
und Effizienzsteigerungen in der Administration und Abwick-
lung entlang der Wertschöpfungskette bestmöglich ausschöpfen 
zu können. Die ZAR brachte sich mit einer kritischen Stellung-
nahme ein, da die elektronische Ohrmarke einen Euro mehr 
kostet. Auch wenn es noch keinen unmittelbaren Anwendungs-
bereich im landwirtschaftlichen Betrieb gibt, ist mittelfristig ein 
Nutzen zu erwarten.  

Digitalisierung als Chance 

Die Digitalisierung ist aber auch als große Chance für die hei-
mische Rinderwirtschaft zu sehen. Durch die zahlreichen An-
wendungen, Apps und Applikationen, die jedem Züchter unab-
hängig seiner Größe zur Verfügung stehen, erhalten wir als 
Bäuerinnen und Bauern wertvolle Informationen für die tägli-
che Arbeit mit unseren Tieren. Bei der elektronischen Ohrmarke 
ist ein Transponder eingebaut, der im Nur-Lese-Passiv Modus 
funktioniert. Auf diesem Transponder ist die Lebensnummer des 
Rindes gespeichert, die von einem speziellen Lesegerät erkannt 
wird. Diese Funktion kann in Zusammenarbeit mit den Firmen 
der Melk- und Fütterungstechnik genutzt werden. Auch bei Sam-
melstellen, Versteigerungen und auf Schlachthöfen können 
durch die elektronische Ohrmarke Synergieeffekte erzielt wer-
den. Bei all diesen Vernetzungen steht der Datenschutz immer 
an oberster Stelle! Ich möchte hierzu betonen, dass weder Ge-
sundheitsdaten noch wirtschaftlich relevante Daten auf der 
elektronischen Ohrmarke gespeichert, ausgelesen oder versen-
det werden. Wir sehen auch in Zukunft eine große Chance in 
der Digitalisierung, denn nur so können wir auf unsern bäuerli-
chen Rinderbetrieben die Rinderzucht in bäuerlicher Hand absi-
chern.  

Alles Gute und viel Züchterglück, 

euer Stefan Lindner  

Mit der EU-Verordnung 654/2014 wurde festgelegt, dass 
ab 18. Juli 2019 jeder Mitgliedstaat der Europäischen 
Union die Möglichkeit zur elektronischen Kennzeich-
nung von Rindern sicherstellen muss. Aufgrund der 
Durchgängigkeit und der möglichen Nutzung von effizi-
enzsteigernden Effekten entlang der Wertschöpfungsket-
te sprachen sich das Bundesministerium für Nachhaltig-
keit und Tourismus (BMNT) und Experten für eine flä-
chendeckende Umstellung auf elektronische Ohrmarken 
aus. Die Zentrale Arbeitsgemeinschaft der österreichi-
schen Rinderzüchter (ZAR) hat darauf hingewiesen, dass 
aus derzeitiger Sicht noch 
kein Vorteil für den ein-
zelnen Landwirt gegeben 
ist und somit die Mehr-
kosten dieser Umstellun-
gen von der gesamten 
Wertschöpfungskette ab-
gegolten werden sollen.  
Dies bedeutet, dass in 
einem der zu kennzeich-
nenden Ohrmarkenpaare 
ein integrierter elektroni-
scher Chip eingearbeitet 
ist, auf dem die Ohrmar-
kennummer des Tieres 
abgespeichert ist. Die Ohrmarkennummer kann mit ei-
nem Lesegerät nach ISO Standard 11785 ausgelesen wer-
den. Die elektronische FDX Ohrmarke ist somit ein pas-
sives System, das Daten nur während eines Lesevorgan-
ges an etwaige Empfänger sendet. Mit entsprechenden 
Lesegeräten können diese auch von Fütterungsautoma-
ten, Melkrobotern, Viehwaagen, etc. ausgelesen und für 
betriebseigene Zwecke verwendet werden. Die neuen 
Ohrmarken gelten laut Änderung der Rinderkennzeich-
nungsverordnung 2008, ausgegeben am 30. September 
2019, ab sofort. Allerdings können Bestände herkömmli-
cher Ohrmarken mit einer Übergangsfrist bis zum 30. 
April 2020 verwendet werden. Ein Ohrmarkenpaar der 
Firma Allflex kostet 3,--, ein Ohrmarkenpaar der Firma 
Caisley mit einer Funktion zur Entnahme von Gewebe 
kostet € 3,60. 
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Für die neuen Ohrmarken gab es eine 
EU-weite Ausschreibung, bei der für 
die elektronischen Ohrmarken die 
Wahl auf die Firma Allflex aus Frank-
reich fiel. Für das Einziehen ist die 
rote Allflex-Zange erforderlich. Die 
elektronischen Ohrmarken mit der 
Funktion zur Gewebeentnahme kom-
men von der bereits bekannten Firma 
Caisley (Deutschland). Gewebepro-
ben sind in Österreich für die im 
Raum Salzburg erforderlichen BVD-
Untersuchungen notwendig. Die 

Caisley-Ohrmarkenzange ist dafür 
erforderlich. Für die konventionelle 
und elektronische Ohrmarke ohne 
Gewebeentnahme kann die rote All-
flex-Zange verwendet werden, die alte 
blaue Allflex-Zange jedoch nicht 
mehr.  
Die Umstellung auf die elektronische 
Kennzeichnung hat bereits begonnen, 
seit einigen Tagen werden den Rin-
derhaltern die neuen Ohrmarken zuge-
schickt. 

Das Gewicht des Transponder-
Lochteils beträgt ca. 13,9 g, jenes des 
Dornteiles ca. 4 g. Damit kommt eine 
Ohrmarke auf insgesamt 17,9 g. Die 
Identifizierung der Tiere erfolgt über 
Radiowellen (RFID - Radio-Frequenz

-Identifikation), was ein berührungs-
loses und automatisches Identifizieren 
mit Lesegeräten im Abstand von 20 
bis 30 cm mit mobilen Lesegeräten 
und bis zu 100 cm mit stationären 
Lesegeräten ermöglicht.  

DAS SYSTEM ALLFLEX 

Foto: ZAR/Kalcher 
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Das Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen konventioneller und elektroni-

scher Ohrmarke erkennt man am 
Symbol für Drahtlosnetzwerke.  

Die rote Allflex-Zange gibt es bereits 
seit 2005. Sie wird sowohl für kon-
ventionelle Ohrmarken als auch für 
die neuen elektronischen Ohrmarken 
verwendet. Für das Einziehen der 
elektronischen Ohrmarke muss zuvor 
der schwarze Kunststoffeinsatz aus 
der Zangenbacke entfernt werden, 
damit das Transponder-Lochteil in 
die Zange eingeführt werden kann. 
Bei Neubestellungen der roten Allflex
-Zange wird ab sofort auf dieses 
Kunststoffteil verzichtet, da es für die 
neuen Ohrmarken, sowohl konventio-
nell als auch elektronisch, nicht mehr 
benötigt wird. 

Die Produktreihe dieses Systems 
nennt sich FLEXOtronicGENO und 
basiert auf FDX-B-Technologie in 
einem Frequenzbereich von 134,2 
kHz. Das Gewicht dieser Ohrmarke 

kommt auf 7,8 g. Dieses System ist 
derzeit nur in Salzburg im Einsatz. Es 
dient zur flächendeckenden BVD-
Untersuchung. 

DAS SYSTEM CAISLEY  

Foto: ZuchtData/Suntinger
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Für das Einziehen der elektroni-
schen Caisley Gewebe-Ohr- 
marken ist die bekannte und auf 
den Gewebe-Ohrmarkenbetrieben 
vorhandene Caisley-Ohrmarken- 
zange erforderlich.  

Können alte Ohrmarken retourniert 
werden? 
Die alten konventionellen Ohrmarken 
können an die AMA retourniert wer-
den, es kann allerdings kein Kostener-
satz erfolgen. Vorhandene Bestände 
können bis zum 30. April 2020 noch 
verwendet werden. 
 
Ab wann gilt die neue elektronische 
Ohrmarke? 
Am 30. September 2019 wurde die 
Änderung der Rinderkennzeichnungs-
verordnung vom Bundesministerium 
für Nachhaltigkeit und Tourismus 
veröffentlicht. In dieser Verordnungs-
änderung ist festgehalten, dass ab 18. 
Juli 2019 geborene oder aus Drittlän-
dern eingeführte Tiere mit einer her-
kömmlichen und einer elektronischen 
Ohrmarke gekennzeichnet werden 
müssen.  
 
Wie lange können die alten Ohrmar-
ken verwendet werden? 
Es ist möglich, die alten Ohrmarken 
bis zum 30. April 2020 zu verwenden. 
 
 
 

Werden noch alte Ohrmarken ver-
sandt? 
Die AMA verschickt ab sofort nur 
mehr neue Ohrmarkenpaare. 
 
Müssen bereits gekennzeichnete Tiere 
mit der neuen elektronischen Ohrmar-
ke umgekennzeichnet werden? 
Nein. 
 
Was passiert, wenn ein Rind eine 
Ohrmarke verliert? 
Der Landwirt muss wie gewohnt die 
Ohrmarke im eAMA RinderNET, bei 
der örtlichen zuständigen Bezirksbau-
ernkammer oder bei der AMA unter 
dem nachstehenden Kontakt bestellen. 
Bei Tieren, die noch eine konventio-
nelle Ohrmarke eingezogen haben, 
erhält der Landwirt bei Nachbestel-
lung automatisch eine elektronische 
Ohrmarke zugesandt. Bei Tieren, de-
nen bereits eine neue Ohrmarke ein-
gezogen wurde, muss der Landwirt 
schauen, ob das Tier eine konventio-
nelle oder eine elektronische Ohrmar-
ke, diese erkennt man am Symbol für 
drahtlose Netzwerke, verloren hat, 
Die verloren gegangene Ohrmarke ist 
entsprechend nachzubestellen. 

FAQ´S Foto: Rinderzuchtverband Salzburg/Sendlhofer 

Foto: BOKU/Schönhart 
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Wo kann ich Ohrmarken bestellen? 
Ohrmarken können unter 
tkz@ama.gv.at oder unter der Num-
mer 050 31 51 99 bestellt werden. 
 
Was kosten die neuen Ohrmarken? 
Der Kostenersatz für elektronische 
Rinderohrmarken wird durch die Rin-
derkennzeichnungs-Verordnung 2008 
durch das Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus gere-
gelt. Demnach kostet ein Ohrmarken-
paar der Firma Allflex (1 Ohrmarke 
konventionell und 1 Ohrmarke mit 
einem Chip) 3,--, ein Ohrmarkenpaar 
der Firma Caisley (1 Ohrmarke kon-
ventionell und 1 Ohrmarke mit einem 
Chip inklusive einer Funktion zur 
Entnahme von Gewebe) € 3,60.  
 
Was können die neuen Ohrmarken? 
Die elektronischen Ohrmarken sind 
als Nur-Lese-Passiv-Transponder mit 
FDX-B-Technologie ausgeführt und 
entsprechen den Normen ISO 11784 
und 11785. Mit Lesegeräten gemäß 
der Norm ISO 11785 kann die Le-
bensnummer des Rindes ausgelesen 
werden. Durch die Installation geeig-
neter Lesegeräte an Fütterungsauto-
maten, Melkrobotern, Viehwaagen 
oder in Tiersammelstellen, Schlacht-
betrieben, etc., kann dadurch die Le-
bensnummer des Rindes ausgelesen 
und entsprechend den beabsichtigten 
Verwendungszwecken weiterverarbei-
tet werden. 
 
Auf welche Entfernung kann die Le-
bensnummer ausgelesen werden? 
Für mobile Lesegeräte soll der Ab-
stand nicht mehr als 20 bis 30 cm be-
tragen, bei stationären Lesegeräten 
sind bis zu 100 cm möglich. Der Ab-
stand richtet sich schlussendlich je-
doch immer nach der Leistungsfähig-
keit des Lesegerätes. 
 
 
 

Können betriebsfremde Geräte den 
Chip auslesen? 
Das ist nicht möglich, es sei denn, die 
Person verfügt über ein Lesegerät 
nach dieser Norm. Wenn ja, dann ist 
derjenige nur im Besitz der Lebens-
nummer, die ohnedies jedermann an-
hand der Laserbeschriftung auf der 
Ohrmarke mit AT für Österreich und 
dem neunstelligen numerischen Code 
ablesen könnte. 
 
Wie erkenne ich den Unterschied zwi-
schen einer elektronischen und einer 
konventionellen Ohrmarke? 
Die elektronische Ohrmarke hat nach 
einem von der AMA herauszugeben-
den Muster einen Hinweis auf die 
Eigenschaft als elektronische Ohrmar-
ke zu enthalten. Den Unterschied er-
kenne ich jeweils am Symbol für 
drahtlose Netzwerke.  
 
Welche Daten werden auf der elektro-
nischen Ohrmarke gespeichert? 
Auf dem Transponder ist ausschließ-
lich die Lebensnummer des Tieres 
gespeichert und keine weiteren Daten.  
 
Ändert sich etwas beim Einsenden der 
Proben? 
Die entnommenen Proben werden wie 
auch in der Vergangenheit an die je-
weils zuständigen Institutionen über-
mittelt. 
 
Brauche ich die blaue Allflex-
Ohrmarkenzange noch? 
Mit der alten Allflex-Ohrmarken- 
zange in BLAUER Farbe – diese gibt 
es seit 1998 – ist ein Einziehen der 
Ohrmarken nicht mehr möglich. Hier 
muss die rote Allfex-Zange bestellt 
werden.  
 
 
 
 
 
 

Foto: ZAR/Kalcher

Foto: Rinderzuchtverband Salzburg/Sendlhofer
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Wo kann ich die rote Ohrmarkenzange 
(Allflex) bestellen? 
Die roten Allflex-Ohrmarkenzangen 
werden auf Bestellung von der Firma 
Jacoby, Teichweg 2, 5400 Hallein 
(Ansprechperson: Herr Christian See-
wald, Tel. 06245 895127, Email:  
Seewald.Christian@jacoby-gm.at) 
zugesandt.  
 
Was kostet eine rote Ohrmarkenzange 
(Allflex)? 
Der Preis liegt inklusive Versand bei  
€ 11,40. 
 
Kann ich auch Gewebeproben über 
das System Allflex entnehmen? 
Gewebe mit gleichzeitigem Einziehen 
der Ohrmarke gibt es nur über das 
System Caisley. 
 
Brauche ich für das System Allflex 
eine zweite Zange? 
Nein, beide Varianten können mit der 
bekannten roten Allflex Zange einge-
zogen werden. Für das Einziehen der 
elektronischen Ohrmarke muss man 
zuvor den schwarzen Kunststoffein-
satz aus der Zangenbacke entfernen, 
damit das Transponder-Lochteil in die 
Zange eingeführt werden kann. Bei 
neu gelieferten Zangen wird dieser 
schwarze Kunststoffeinsatz nicht mehr 
benötigt und auch nicht mehr mitgelie-
fert.  
 

Wo kann ich die Caisley Ohrmarken-
zange bestellen? 
Für das Einziehen der elektronischen 
Caisley Gewebe-Ohrmarken ist die 
bekannte und auf den Gewebe-
Ohrmarkenbetrieben vorhandene 
Caisley-Ohrmarkenzange erforderlich. 
Die Zange kann im einschlägigen 
Fachhandel oder bei Caisley direkt ab 
€ 18,40 bestellt werden. 
 
Brauche ich für das System Caisley 
eine neue Zange? 
Nein, die neuen elektronischen Ohr-
marken können mit den bisherigen 
Zangen eingezogen werden. 
 
Gibt es ein bestimmtes Ohr, wo die 
elektronische Ohrmarke eingezogen 
werden muss? 
Nein, das ist in der Verordnung nicht 
geregelt. 
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Foto: Rinderzucht Tirol 




